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der Anfrage der Abgeordneten Mag.Dr.Petrovic, 
Freundinnen und Freunde, an den 

aundesminister für Arbeit und Soziales, 
betreffend Kostenbeteiligung der Versicherten' 

für die Beförderung mit Personenkraftwagen 
der Vertragsfahrtendienste (WGKK) (Nr.2067/J) 

Zu den aus der beiliegenden Ablichtung der gegenständlichen 

Anfrage ersichtlichen einleitenden Ausführungen der anfragenden 

Abgeordneten halte ich zunächst folgendes fest: 

Gemäß § 135 Abs.4 erster Satz ASVG ist im Falle der Notwendig­

keit der Inanspruchnahme ärztlicher Hilfe der Ersatz der 

Reise(Fahrtlkosten nach Maßgabe der Bestimmungen der Satzung zu 

gewähren. (Eine detaillierte Darstellung der gesetzlichen 

Regelung ist der beiliegenden Kopie der Stellungnahme der 

Wiener Gebietskrankenkasse zu entnehmen.) 

Auf dieser gesetzlichen Grundlage und in Anwendung des § 13 

Abs.4 der Kassensatzung hat der Obmann der Wiener Gebiets­

krankenkasse im Einvernehmen mit dem ersten und dem zweiten 

Obmannstellvertreter im Wege einer Präsi.dialverfügung am 

22.7.1991 eine Änderung der Satzung vorgenommen. Die~e 

Präsidialverfügung wurde vom Bundesministerium für Arbeit und 

Soziales am 6.~.1991 unter ZI.26.528/1-5/91 genehmigt. Die 

nachträgliche Genehmigung der Präsidialverfugung durch die 

Hauptversammlung der Kasse ist am 30.10.1991 erfolgt und wurde 
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vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales am 12.11.1991 

unter Zl.26.528/2-5/91 zur Kenntnis genommen. 

Die gegenständliche Änderung der Satzung der Wiener Gebiets­

krankenkasse umfaßte unter anderem die Neugestaltung des § 41a 

Abs.4, welcher nunmehr wie folgt lautet: 

"(4) Für Versicherte und Angehörige, deren Zustand nicht so 

ist, daß sie ausschließlich mit einem Krankentransportwagen 

transportiert werden müssen, übernimmt die Kasse die notwendi­

gen Kosten der Beförderung mit einem Personenkraftwagen eines 

Vertragsfahrtendienstes der Kasse im Rahmen der. vertr.aglich 

vereinbarten Tarifsätze. Der Versicherte hat jedoch an den 

Transportkosten einen Kostenanteil zu tragen, der im Falle der 

Bewilligting von Fahrten zu und von Serienuntersuchungen bzw. 

-behandlungen im vorhinein an die Kasse zu überweisen bzw~zu 

zahlen und bei Fahrten in Fällen der Erste-Hilfe-Leistung oder 

in sonstigen dringenden Fällen direkt an den Vertragsfahrten­

dienst zu entrichten ist. Der Kostenanteil für eine Fahrt 

ent~pricht dem jeweiligen Tarif eines Vorverkaufs-Fahrscheines 

für eine Zonenfahrt im Verkehrsverbund Ost-Region. Ohne Kosten~ 

beteiligung des Versicherten übernimmt die Kasse die Transport­

kosten für Versicherte (Angehörige', die das 15.Lebensjahr noch 

nicht VOllendet haben." 

Da diese Satzungsänderung sowohl ihrem formalen Zustandekommen 

als auch ihrem Inhalt nach den gesetzlichen Bestimmungen ent­

spricht, waren vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales 

gegen sie nicht nur keine Einwände zu erheben •. sondern sie war 

gemäß § 455 Abs.l ASVG zu genehmigen. 

In diesem Zusammenhang weise ich darauf hin, daß die Ent­

scheidung über eine Satzungsänderung grundsätzlich in die 

autonome Geschäftsführung eines Versicherungsträgers fällt. Dem 
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Bundesminister für Arbeit und Soziales kommt eine bestimmende 

Einflußnahme auf den Inhalt einer Satzungsänderung - sofern 

dieser gesetzeskonform gestaltet ist - nicht zu. Ich habe daher 

die Wiener Gebietskrankenkasse in dieser Angelegenheit 11m 

Stellungnahme ersucht. Eine Kopie des diesbezüglichen Antwort­

schreibens der Kasse liegt der Anfragebeantwortung bei. 

Zu den einze.lnen Frag~n de~ Abgeordneten führe ich folgendes 

aus: 

Frage 1: 

Mit dem in der Frage ~rwähnten Erlaß d~s Bundesministeriums für 

Arbeit und Soziales ist off~nbar jener gemeint, mit dem die im 

vorigen erwähnte Präsidialverfügung vom 22.7.1991 genehmigt 

wurde. nie Genehmigung erfolgte - wie oben dargelegt - deshalb, 

weil die Satzungsänderung rechtskonform und da~it gemäß § 455 

Abs.1 ASVG zu genehmigen war. 

Frage 2: 

Wie aus der Stellungnahme der Wiener Gebietskrankenkasse er­

sichtlich (Seite 3, 4.Absatz), ist eine der Zuordnung nach 

genaue Quantifizierung der Kosten in dem von den anfragenden 

Abgeordneten gewünschten Sinn nicht möglich. 

Frage 3: 

Hiezu erlaube ich mir, auf die Stellungnahme der Wiener 

Gebietskrankenkasse (Seite 3, 5.Absatz), zu verweisen. 

Frage 4: 

nie Begründung für den umstand, daß auch rezeptgebührenbefreite 

PatientInnen bei Inanspruchnahme eines Vertragsfahrtendienstes 

eine Kostenbeteiligung zu tragen haben, ergibt sich ebenfalls 

aus der Stellungnahme der Wiener Gebietskrankenkass~ (Seite 3, 

6.Absatz). 
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Frage 5: 

Dazu hat die Wiener Gebietskrankenkasse unter anderem (siehe 

Beilage) mitgeteilt, daß fatale Auswirkungen auf den Gesund­

heitszustand der Versicherten und deren Angehörigen durch die 

Einführung einer Kostenbeteiligung bei Inanspruchnahme eines 

Vertragsfahrtendienstes nicht eingetreten sind. Mir sind keine 

Unterlagen darüber bekannt, daß in vergleichbaren Fällen die 

Einheburig eines Kostenanteiles in der Höhe des jeweiligen 

Tarifes eines Vorverkaufsfahrscheines für eine Zonenfahrt im 

Verkehrsverband Ost-Region (derzeit S 15,--) fatale Aus­

wirkungen auf den Gesundheitszustand von Versicherten hätte. 

Ich habe daher keinen Grund, an der Richtigkeit d~r Aussage der 

Wiener Gebietskrankenkasse zu zweifeln. Im übrigen mache ich 

unter Bedachtnahme auf den Wortlaut des zweiten Satzes des 

Punktes 5 der Anfrage nochmals darauf atifmerksam, daß es sich 

bei der gegenständlichen Satzungsänderun~ nicht um meine, 

sondern um eine Entscheidung der zuständigen Organe der Selbst­

verwaltung der Wiener Gebietskrankenkasse im Rahmen ihrer 

autonomen und eigenverantwortlichen Geschäftsführung handelt 

tind daß diese Entscheidung im Hinblick auf ihre Rechtskon~ 

formität gemäß § 455 Abs.l ASVG zu genehmigen war. 

Der Gedankengang der anfragenden Abgeordneten, wonach die 

Einführung eines Kostenanteiles in der Höhe von derzeit S 15,-­

an Transportkosten durch die und für den Zuständigkeitsbereich 

der Wiener Gebietskrankenkasse "als erster Schritt in Richtung 

Einführung eines allgemeinen Selbstbehaltes in der Krankenver­

sicherung gewertet werden kann", ist aus den bereits ange­

führten Gründen für mich nicht nachvollziehbar. Ich sehe 

zwischen dieser rechtskonformen und - wie aus der beiliegenden 

Kassenstellungnahme hervorgeht - plausibel begründeten Ge­

staltung der Satzung eines einzelnen Krankenversicherungs­

trägers einerseits und der Frage der Einführung eines allge-
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meinen Selbstbehaltes in der gesetzlichen Krankenversicherung 

andererseits überhaupt keinen Zusammenhang; davon abgesehen, 

stünde ich der Einführung eines solchen Selbstbehaltes schon 

aus sozialen Erwägungen he taus und unter Bedachtnahme auf das 

Solidaritätsprinzip innerhalb der Riskengemeinschaft der Ver­

sichetten ablehnend gegenüber. 

Der Bundesminister: 
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. AlOlfJr'age~ 

1. Die Einführung eines Selbstbehaltes für die Inanspruchnahme von Vertragsfahrten­
diensten basiert dem Vernehmen nach auf einem Erlaß Ihres Ministeriums vom August 
1991. Ist dies richtig, wenn ja, wie begründen Sie diesen Erlaß? 

2. Welche Kosten entstehen PatientInnen durch diesen Erlaß, unter der Voraussetzung, daß 
diese Patientlnnen z.B . 
. - StrahlenpatientInnen, 

- DialysepatientInnen, 
- oder DiabetikerInnen sind. 

3. In einem dieser Anfrage beiliegenden Rundschreiben' NT. 78 hält - beispielhaft 0 die 
Verwaltung des Hanuschkrankenhauses fest, welche Schritte von MitarbeiterInnen 
durchzuführen sind, um die angestrebte Kostenbeteiligung der Versicherten 
(Angehörigen) zu erreichen und lückenlos zu dokumentieren. Welche Kosten erwachsen 
aus diesen administrativen Notwendigkeiten und in welchem Verhältnis stehen sie zu 
den erwarteten Einsparungen? 

4. Auch rezeptgebührbefreite PatientIn.nen müssen ab sofort den Selbstbehalt der Kosten 
der .. Vertragsf~rtendie.nste tragen. Wie begründen Sie dies? 

S. Es hat sich u.a. in . der bäuerlichen Sozialversicherung gezeigt, daß ein Selbstbehalt in 
der Krankenversicherung fatale AusWirkungen auf den Gesundheitszustand ciet so Versi­
cherten hat. Ihre Entscheidung,' nunmehr einen Selbstbehalt bei der Inanspruchnahme 
von Fahrte.n mit den Vertragsfahrtendiensten einzuführen, kann als erster Schritt in 
Richtung Einführung eines allgemeinen Selbstbehaltes in der Krankenversicherung ge­
wettet werden. Welchen Standpunkt nehmen Sie in der Frage ein und wie begründen 
Sie diesen Standpunkt? . 
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-. " 
I. .. Hanusch-Krankenhaus 

Verwaltung/Hae/MB Wien, 25. Sept. 1991 

Run d s ehr e i ben Nr. 78-

• 
\ 

Betrifft:·Vertragsfahrtendienst der Kasse; 
Kostenbeteiligung der Versicherten (Angehörigen) 

Die Bewilligung und die Verrechnung von Fahrten durch den Vertrags~ 
faht'tendienst mittels Personenkraftwagen (Kleinbus) werden durch die 
Dienstanwe.isung Nr. 1.4/1985 vom 2. Juli 1985 und Nr. 5/1991 vom 
18. Februar 1991 geregelt. . . 
Für die Bewilligung der Fahrten ist'das Formblatt 

, .14 Me.rag aufK9sten.übernahme für die Beförderung dtu"cli einen 
. Vertragsfwtendienst~. vorgesehen. ,. . " 

.. ACHTUNGg ab, l'.lO.199lg' Papierfarbe .. rosaR (Alte. Formulare g bitte 
'zurück an die Materialverwaltung) 

. " . .. 
Die Inanspruchnahme von'Fahrten mit' dem Vertragsfahrtendienst von 

" :.,:' ' .. nach dem 30.9 .,1991'bewilHgten: Fahrten· ist an eine Kostenbeteiligtmg 
", .. _,' des, Versichei'texi in der Höhe von 5.15 9 == pro Fahrt: geb'unden • 

.. '::},:~;-::::.':',:Der 'Betrag' der Kostenbeteiligung ~ir,l .auch bei Kostenersätzen 
~ .. ",: füi', Taxifahrten in .dep. in Betracht kommenden Fällen. abgezogen. 

Kinder haben bis zur Vollendung ,des 15. ,Lebensjahres keine Kosten~ 
beteilung'zu ent~ichten. Bei entsprechenden Anfragen ist dem . 
AnspruchsbereChtigten mitzutei~en9 das die Kasse keine Befreiungen 
von der' Entrichtung der Kostenbeteiligung erte:Uen kann bztf. 
keinen Kostenersaez für die Koseenbeteiligung leistet. 

Mi t der Bewilligung des Antrages auf Kostenübernahme für die . 
Beförderung durch einen Vertragsfahrtendienst ist dem Antragsteller 
der E!"lagscheib. mit dem 2:ablungszwec.k, QOKostenbete:Uigung für den 
Fahrtendienstl'l aus~ufolgen. Der Familienname und der Vorname des' 
Transportierten und der Betrag der Kostenbeteiligung(z.B.für zehn 
Hin- und Rückfahrten S 300,-... ) sind auf dem Empfangs schein des 
Erlagscheines auszufertigen. 

Die auf, die bewilligte Anzahl von Fahrten entfallende Kostenbe- . 
teiligung' ist vomVetsicherten CAngehö!"igen') im vorhinein entweder 
per Postodetdurch eine Bank (Sparkasse) an die Kasse zu uberweisen 
Dzw.bar bei einet Bezirksstelle (Dienststelle) der Kasse einzuzahlen. 

Wi!"d. die Kostertbeteiligung ba!"in einer,Bezirksstellebzw. in einer 
Kassendienststelle CHanusch-I<rankenhaus: nur-Anst.altsusse!) dnge.., 
:?;ah:!!:~ ise vom Ein~ahler der Name und die Anschrift: sowie :der 
Einzahlungsbetrag auf dem k:rlagschein zu ergänzen. Dei' Empf"angssChein 
und der Erlagschein sind mit dem Stempel der Anstaltskasse und dem 
'l'agesdatum :eu versehen. . 
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Der Empfangsschein ist dem Ein,zahler auszufolgen. Weiters ist dem 
Einzahler das Formblatt "Information betreffend die Beförderung durch 
,einen Vertragsfahrtendienst'V und/oder jedenfalls das "Merkblatt" 
betreffend die Beförderung durch einen Vertragsfahrtendienst, 
Papierfarbe rosa v auszufolgen. 

Kostenbetei-ligungen'für Fahrten, für die eine Kostenbeteiligung 
entrichtet Wurde, die aber'nicht in Anspruch genommen wurden. 
werden von der Kasse rückerstattet. In diesen Fällen ist der 
Anspruchsberechtig'te zu ersuchen. das Formblatt "Empfangsbestätigung 
und Fahrausweis" mit' einer entsprechenden Erklärung schriftlich 
oder persönlich einer Bezirksstelle. der Kassebzwo der Le~stungs'" 
abteilung zu übermitteln." , . 

Bei einer ärztlich beantragten dringenden Einzelfahrt, insbesond~ 
dere bei Heimtransporten vom Spital oder einer Ambulanz. wird 
die Kostenheteiligung vom Fahrer des Vertragsfahrtendienstes 
eingehoben.' s'. 

Wenn' die ,Bewilligung der Kasse erteilt und 'die .Ko'stenbeteiiigung 
eingezahlt wurde» kann sich der Anspruchsberechtigt~ direkt mit, 
einem der Vertragsunternehmen ins Einvernehmen, setzen und die 
Termine für die notwendigen Fahrten vereinbaren. 

,Dem Vertragsfahrtendienst sind vom Ansprilchsberechtigten der 
von der I\asse:bemlligte Antrag und der Zahlimgsnachweis üb~r die 
erfolgte Oberweisung bzw~,'Einzahlung der Kostenbeteiligung zu 

, übergeben. Der :Vertragsfahrtendienst hat diE; übernahme, dieser' 
Unterlagen initdem Formblatt ,"Empfangsbestätigung und, fahraus'!1eis~ 
zu bestätigen. Das Beförderungsunternehmen ,ist nicht berechtigt~ 
irgendwelche Aufzahlungen·%U begehren. Den Fa~rern ist" auch die': .. 

'Annahme v.onTrinkgeldern Untersagt; 'ffingegen ist, das . Vertrags':' .::. . 
unternehmen berechtigt~ eine Kaut.ion ~'Il verlangenD ,wenn der Patient 
'nicht die für die' Befördenmgauf Kosten derKasseerf'orderlichen 
Nachw~iseertiringen kann'. , ' ' , ',' .. , "! '" ' '. , ' 

, ", . , 

Der zur Erteilung.der Bemlligung ,zust.ändige Arzt hat bei der ' 
Beurt.eilung? ob dem Versicherten (Angehörigen) die Benützung eines 
öffentliChen Verkehrsmittels zugemutet werden kann oder nichtD : , 

strengste ~edizinische Maßstäbe anzulegen. 

Um Kenntnisnahllie Und entsprechende Dtirchführung wird ersucht. 

, . Oberin Oberverwalter 
/ ' 

~,~ 

Drucksorten beiliegend , 
(weitere über die Materialverwaltung) 

Ergeht nachweislich an: 
allf": Abteilungen, Ambulanzen, 
Institute, Anstaltskasse und 
Aufnahmekanzlei 

&' 
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ii01 wiefl-WleflG(oGr~etraBe~5"'113 r 
postfach 2000 
telofgn 60 12a .. () (oder IdappeftdYrehwah~ 

Bundcominillterium 
pMolcnvcdtoiw. rOr Arbeit und So~laJ.as 

~ ~ f1()M&~ von ß bI$ 14 yhr 
Stubenx-ing fM~ von 8 ~ ~3 uhr 
1010 Wien 

dvi':()O~ 

L 

1lIr.~ .6\ftl~~ 1!iI&ti~ ~ 

Z1021 ,,8911 10012",91 L"'$w/!'I§ 2402 
166",,5/91 

Betrifft ~ ~agoli:l.mentagoJ.c\5Qhe Al1rK"tlg~ (tex­
Abgeezodneten Mag. Dr. Petrovio, 
Freundinnen und Freunde o be ... 
treffend Kostenbetel1igung der 
Vers~oherten für die Bsf6rdsrung 
mit Personenkraftwagen der Vero 

trag:Sfahrtendienste (WGKK)p 
N~ .. 2.0611J 

1 

l>IOßo 

19012091 

..J 

DasBDro aer Wlener Gebletskrankenkasse ~lbt zu der mit obigen 
. Erlaß übermittelten parlamentar1~ehen AritrQgc der Abgeordneten 

Mago Dr. Petrovio und Freundi.nnen und Freundebe"ngl'toh dei" 
EinfUhrung einer lostenbeteil1kung der Ver31cberten (AngehOrlg~n} 
für die Bd'6rderung mit Peroonenk~ß.f'twf1sen der Vel'lt1"asotahr~en .. 
dten~te folgende Stellungnahme abg . 

Seit einigen Ja.hren ist del" Aufwand aeg> gasse fU&" Reise(Fahg>t)­
und ·.!'ranspoX'l~kos'een ~~1 ,:mnähernd t&!e1Chexu VeTs1ehertenstand 
und trot~ ~ineX" eh~r X"e~tX"ikt:!.ven 'rar:U·poliM.k 6t~ndi! übero 

p.ropert.1cmal an8esti~StUlo So betl"ue; der 'Aut~llna im Ja.h8"~ 1985 
S 108,1000383902 un~ 1m Jahr@ 1989 bereits ~ 1~10283o081o56o 
WalS einer Steigerung um g; 1I9 p 182"og8 9 S.lt .odeg> um 45,50 ~ ent'" 
sp~ioht~ 

Der Gf'und hi®f'ür :U.0~t in der iwner hßuf1tS0rr®n Xxu~.napruelmf!hID.~ 
'lYon ßeförder'i.rne;elei9tuneeü duroh Versionevot~ untl fl~Y'en Angtllo 

h()K"J.g~o WI;aK"cm ~~. J.m J~hE'e 1ge5 UYtll! !K!tI~~nnuIIL 3660 1'11 FfUl~o 
!n dl9rum 30lohe Leistungen von d~u"· ICassEl gewährt wurden 11 b(9trug 
die 1"a11%8.!11 1m Jahre 1989 bere1t5 429" 1950 DieZ·ahl der Fälle 
ißt .somit ~Elnerhalb von tUnt Jah~en um 610024 p Q,,@o 16,57 $9 
ansest:1eaeno 
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Vor allem von der gebotenen Höglichke1t~ rOr die Beförderung 
zu und von ambulanten Behandlungen auf Kosten der kasse Personen­
krattwasen der Vertr2g~tahK'tendi@nste zu benützen, wird in immer 
stärkeK' w@rdendem Umfaijg Geb~auch gemachto Die Zahl solcher 
Fälle hat sieh von 1580958 im Jahre 1985 auf 197 .. 040 im Jahre 
1989 0 somit um 380082 oder 23 9 96 t erhöhto Wir haben in diesem 
Zusamm~nhang duroh Kont.rollen. nachweisbarl festgestellt g daß 
ein Teil de:; enormen' Kostenanstieges a\.1f die m·ißbräuc.hlione 
Inanspruchnahme der Vertragsfahrtendiens~e durch VersiCherte 
(A"ngebörige) zurüokzufÜhren isto Obwohl tUt> Fahrten zu Be= 
habdlungsserien die vorherige Bewilligung der Cbeflrztliehen 
Stat1on~ eines Bezirksstellenarztes~ eip,s Kassenambulator1ums 
oder des Hanusab-Krankenhauses arforderlich ist, würde eine 
eingehende medizinische Überprüfung der.: fdngebrachien Anträge 
auf solche Beförderungen die Kapazität iier damit befaßten 
ar~t11ohen Binrichtungen der Kasse bei ~~1tem Uberste1leno 

Abhilfe hinsichtlich der Beschränkung d~r Inansp,ruohnahme der 
Vertrasstahrtendienste der Kasse auf un~,dlngt notwendige Pahr­
ten war daher nur ~ei Einführung einer ;ostenbeteiligung der 
Versicherten für die Beförderung mit einem Personenkraftwagen 
eines Vertragsfahrtend1enstes zu erwart~na Die Möglichkeit bie­
zu ist seit dem Inkrafttreten der 370 Np'velle zum Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetz am ,. Jänner ~,82.gegeben. 

Gemäß § 135 Abso4 ASVO in der Fassung d~~ser Novelle 1st im 
Falle de~ Notwendigkeit de~ Inanspruchnanme ärztlicher Hilfe 
der Ersatz der Re1se(Fahrt)kosten nach ~aßgabe der' Bestimmungen 
der Satzun, ~u gewäbrenQ" Bei der Fest$e~.ung des AU$maßes des 
t{ostenex-satzes bzw., ~1nes a.llfäl11gen l{,psienanteiles del" Ver= 
sicherten ist auf die örtliohenVerhä,lt:ltsse und auf den dem 
VerSicherten für sichbzw 0 seinen Angeh ··rigen bei Benützung 
des 'billigsten Qf'tentlichen Verkehrsmit~ls erwachsenden Re1se= 
kostenaufwand Bedacht ~u nehmen; dies g' ~It auch. bei Benützung 
eines Privatfabrzeuges~ Nach § 135 Abso !"tASVG bestimmt die Satc 
zungunter Bedachtnahme auf Abs~49 unte ~~elChen Voraussetzungen 
fUi'i gehuntäb,ig ellkrankte Versicherte un ~:Angehörige der Transport. 
mit einem ~~ankentransportwagen zur Ina.~;P,ii'uChnahme.ärztlicher 
Hilfe sowie der Ersatz der Kosten fü~ d ~ Inanspruchnahme eines 
Lohnftdlrwerkes bzwo privaten Kratt.tahra~ ~es gewähx-t werden" . 

Für die Einf'Uh~ung einer Kostenbetei11gp~ bei der Inanspruch ... 
nahme eines Vertr~ßsfahrtendienates derl:~a~se sprach aber noch 
folgendes Argumentg . 

Nach § 41 Abs.o5 der Satzung (Zo 15 Abso' ~lder Krankenorclnung) 
werdenRe1~a('ahrt)ko~te~ in der Regel .~bt erset~iD wenn e1ft 
öffentliChes Ve8'kehr~m1ttel innerhalb d ": Ox-tsgebiete.s» in Wien 
1nnerhal~ des Ve~kehrsnetzes der Wienert lerkehrsbetriebe (Ein­
beitstar1f)~ benützt wirdo Es ergibt s1: daher die Situation» 
daß gehtähige Versicherte und Angehörig f~r die Fah.rten zu 
und von Behandlungsstelle"n selbst aufko e müssen, während 
die höherwertige Leistung der Betörder . it dem Personen­
kraftwagen für gebunfähige Versicherte d Angehörige kosten~ 
los ist .. 

., 
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Die Eint'Uhx-tmg einer Kostenbete:t:!.igung 'ib 1 0 Ok~obeX" 1991 in 
der Höhe des Tarifes tür einen Vorv..erka fs ... Fahrsohe1n für. eine 
Zonanfahrt im Vex-kehrsverbund Ost=:Regio· u der~a1t S 15 9 ""''':'9 hat 
da.her eine Gleichstelltmg der gehunfähi en mi t den gehfähißen 
Versichel'ten und Angehörigen bewirkto l)'e einzigeAusnahme~ die 
die Satzungs die Krankenordnung und die Riohtlinien fUr die 
Gewährung von Maßnahmen. zur Festigung d~r Gesundheit vorsehen, 
sind Versicherte (Angehörige)g die das h50 LebenSjahr nooh nicht 
vollendet haben. 

Ubrige. n. s. bestehe.n bei andereti KrankenveisiCherUngsträgern 
ähnliche Regelungen, wobei die Kostenbe eiligung der Vex-"" 
sicherten 20 % dex-Re1se(Fabrtlkosten o·e:rS 50 p "''''' pro Fahrt 
beträgt 0 

Auch bei dem von der Stadt; Wien organiSterten Fre1:&e~ttahrten= 
diens't ist seit j/!.h@l:".ei. ne Ko~tenb. eteilgung. f'ürdie Beförderung 
von Behinderten zu entrichten. Derzeit .iagt der Kostenanteil 
des Behindex-ten pro Fahrt zwischenS 7, 0 und S 20p=~o . . 

, 
Zu den weiteren einzelnen Punkten der p rlawentarischen Anfrage 
geben wir bekannt, daß sich die Hehe de den Patienten entstehen­
den Kosten nach der Anzahl der medizin1 .c~ unbedingt erfor4er­
liehen UntersuchUngen und Behandlungen !ichtet und daher n~eht 
generell für die einzelnen fatlentengru pen g sondern individuell 
nach dem jeweiligen Bedarf des einzelne 'Patienten or1ent1$rto 
Es kann aber angenommen werdenIl daßd1e;Obergrsnze der finan= 
ziellen Belastung von Patienten bai dre:lf!aUger Inanspruchuahme 
des Vertragsfahrtendienstes in der Woch S gQ»~- beträgto 

. . 
Der adminlstl"'ativeAutwand für die BeWil::U,,8un8S,," und Ab.reob,= 
nu.ngsmodalitäten von Beförderungskosten;mit den Vertrags= 
fahrtendiensten ha. t schon bisher b~stan eno Ein adminis:trativer 
Mehraufwand wird duroh den angestr>ebten ,RÜckgang der Fallz~hl 
kompenSiert und 1st daher nicht zu erwalte~. 

Da wie bereits argumentiert gehtähige V r.siicherte (Ange;hörige) 
f'ür ~ie Kosten ötfentlicher Verkehrsmit .el Jim Ox-tsgebiet von 
Wien füx- die Inanspruchnahme ärztlieh~~ . illfe U .. aomo se!lbst 
au·fkouunen müssen und auch hier rezeptge flhrlenbetre1 te PIersonen 
nicht a,y.sgenommen $indnkön~etiau$ den lJ};etführt~n Gle1!ehstelQ 

1 ung4gründen Rezepte;ebübrenbefrei te von d@K" leos tenbete1;Liglmg 
tUr d1eBeföl'derung mittels Persenenkra tWa{gen duroh de;n Ver= 
traSsfahrtend1enst auch nicht ausgenomm n:~rden. .. 

Die 
1st 
&um 
der 

E1nfUhX'ung eines .. selbstbe. haltes in ]er f{(ranken. veX'Si~h.er. .. ung. 
an sicb niohts Neueso So 'WuX'de zoBo m~t der 37" Novelle 
ASVG mit W~rkse.mke1t 10 Jänner 1982 le~nje Kostenoete!111§Ung 
Versicherten für He11behelfe und Bi ,t$3m11ttel eingetjuhr~. 
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Die Erfahrung hat gezeigt, daß fatale A swirkungen auf den 
Gesundheitszustand der Versicherten und deren Angehörigen duroh 
diese Maßnanrlle. so wie die parlamentari chen Abgeordneten oe­
t'üröhten, n1chteingetreten sind. V1elmhr wurde durch diese 
Kostenbete111gung d,as Kostenbewußtsein er Vel's'1oherten 
wesentlich gesteigert und dazu be1getre. eil), daß den Kassen­
leistungen der rlcht1ge'Stellenwert beiemessen w1rdo 

".:' 

~·v· ~ 
.. 

W!Si'ler G6bfefs kenk~ij 
~~n. DIr. .. Stv. CI: Rudolf S. 

• 

• 
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